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[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/71/L.22 und Add.1)] 

71/25. Jerusalem 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 181 (II) vom 29. November 1947, insbesondere 
die die Stadt Jerusalem betreffenden Bestimmungen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 36/120 E vom 10. Dezember 1981 und alle 
ihre späteren einschlägigen Resolutionen, namentlich Resolution 56/31 vom 3. Dezember 
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Stadtvierteln in Ost-Jerusalem vertreibt, einschließlich Beduinen-Familien, sowie über an-
dere Akte der Provokation und der Aufwiegelung in der Stadt, namentlich durch israeli-
sche Siedler, darunter die Entweihung von Moscheen und Kirchen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die israelischen Ausgrabungen, die in der 
Altstadt Jerusalems durchgeführt werden, auch an religiösen Stätten und in deren Umge-
bung, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis insbesondere über Spannungen, Provoka-
tionen und Aufwiegelungen in Bezug auf die heiligen Stätten Jerusalems, einschließlich 
des Haram al-Sharif, und alle Seiten nachdrücklich zu Zurückhaltung und zur Achtung der 
Unantastbarkeit der heiligen Stätten auffordernd, 

 


